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	Fachabteilung 6E
An alle Eltern von 

Kindern von 3 Jahren bis zum Schuleintritt, 

die eine institutionelle Kinderbetreuungseinrichtung 

(Ausnahme Kinderkrippe) besuchen

	(
Elementare und musikalische Bildung
Bearbeiterin: Fr. Maga Draschbacher
Hotline: (0316) 877- 4030
Fax:
(0316) 877- 2136
E-Mail: fa6e@stmk.gv.at

Bei Antwortschreiben bitte
Geschäftszeichen (GZ) anführen

	GZ: 
	FA6E-50.00-23/2009-25
	
	
	Graz, am 12. April 2011

	Ggst:
	Änderungen beim Gratiskindergarten ab September 2011


Sehr geehrte Eltern/sehr geehrte Erziehungsberechtigte!

Mit Beginn des Kinderbetreuungsjahres 2011/2012 wird es vorbehaltlich eines entsprechenden Landtagsbeschlusses folgende Änderungen beim „Gratiskindergarten“ geben: 
1. Fünfjährige (Kinder im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr) 
(Geburtsdatum: von 1.9.2005 bis einschließlich 31.8.2006)
· Betreuung bis zu 30 Wochenstunden
Der Besuch einer institutionellen Kinderbetreuungseinrichtung (Kindergarten, Kinderhaus, Alterserweiterte Gruppe, Heilpädagogischer Kindergarten in den Organisationsformen Kooperative Gruppe und Integrationsgruppe) bis zu 30 Wochenstunden ist weiterhin gratis. 
Mindesteinschreibung: Halbtags an 5 Tagen pro Woche, das heißt je nach Öffnungszeit der Einrichtung mindestens 5 oder 6 Stunden täglich, wobei das Betreuungsausmaß täglich gleich hoch sein muss. 

· Betreuung über 30 Wochenstunden
Es werden Elternbeiträge durch die Erhalterin/den Erhalter der Einrichtung lt. Sozialstaffel eingehoben. 
Kosten: abhängig vom monatlichen Familiennettoeinkommen:

Halbtagsbesuch (5 bis 6 Stunden täglich): gratis, 
Ganztagsbesuch (7 bis 8 Stunden täglich): max. € 40.-/Monat. 
Vorlage der Einkommensnachweise und Mehrkindstaffel gelten wie unter Punkt 2.

Sommerferien 2011: keine Änderung.

Ab Sommerferien 2012: Für Kinder im verpflichtenden Kinderbetreuungsjahr kann die Erhalterin/der Erhalter für jedes Wochenstundenausmaß (also auch für den Halbtagsbesuch) Elternbeiträge einheben. 
2. Drei- und Vierjährige 
Es werden Elternbeiträge durch die Erhalterin/den Erhalter der Einrichtung eingehoben. Sofern sie/er sich für das neue System der sozial gestaffelten Elternbeiträge entscheidet, muss sie/er diese abhängig vom monatlichen Familiennettoeinkommen laut der vom Land Steiermark vorgegebenen Tabellen einheben. 

Sozialstaffel Elternbeiträge 
	
Sozialstaffel für halbtägige Betreuung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen

(tägl. Einschreibung 5 bis 6 Stunden)
monatliches Familiennettoeinkommen in Euro
Maximaler monatlicher Elternbeitrag in Euro
bis

 

1.500,00

0,00

1.500,01

-

1.600,00

24,00

1.600,01

-

1.700,00

36,00

1.700,01

-

1.800,00

48,00

1.800,01

-

1.900,00

60,00

1.900,01

-

2.000,00

72,00

2.000,01

-

2.100,00

84,00

2.100,01

-

2.300,00

96,00

2.300,01

-

2.500,00

108,00

2.500,01

-

2.700,00

120,00

Ab 2.700,01

-

120,00


	
	Sozialstaffel für ganztägige Betreuung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen

(tägl. Einschreibung 7 bis 8 Stunden)

monatliches Familiennettoeinkommen in Euro
Maximaler monatlicher Elternbeitrag in Euro
bis

 

1.500,00

0,00

1.500,01

-

1.600,00

32,00

1.600,01

-

1.700,00

48,00

1.700,01

-

1.800,00

64,00

1.800,01

-

1.900,00

80,00

1.900,01

-

2.000,00

96,00

2.000,01

-

2.100,00

112,00

2.100,01

-

2.300,00

128,00

2.300,01

-

2.500,00

144,00

2.500,01

-

2.700,00

160,00

Ab 2.700,01

-

160,00



	
Sozialstaffel für Nachmittagsbetreuung in institutionellen Kinderbetreuungseinrichtungen

monatliches Familiennettoeinkommen in Euro
Maximaler monatlicher Elternbeitrag in Euro
bis

 

1.500,00

0,00

1.500,01

-

1.600,00

8,00
1.600,01

-

1.700,00

12,00

1.700,01

-

1.800,00

16,00
1.800,01

-

1.900,00

20,00

1.900,01

-

2.000,00

24,00

2.000,01

-

2.100,00

28,00

2.100,01

-

2.300,00

32,00

2.300,01

-

2.500,00

36,00

2.500,01

-

2.700,00

40,00

Ab 2.700,01

-

40,00


	


Mindesteinschreibung:
Halbtags an 5 Tagen pro Woche, das heißt je nach Öffnungszeit der Einrichtung mindestens 5 oder 6 Stunden täglich, wobei das Betreuungsausmaß täglich gleich hoch sein muss. 
Kosten: 

abhängig vom monatlichen Familiennettoeinkommen 
Achtung: Falls Eltern keine oder unzureichende Einkommensnachweise vorweisen (zum Beispiel wenn nur der Einkommensnachweis eines Elternteiles vorgelegt wird, obwohl auch der zweite im gemeinsamen Haushalt lebende Elternteil ein Einkommen bezieht), wird der Elternbeitrag der höchsten Einkommensstufe vorgeschrieben. 

Mehrkindstaffel für Familien mit zwei und mehr Kindern: 

Berücksichtigt werden Kinder, für die ein haushaltszugehöriger Elternteil (bezogen auf das Kind, für das ein sozial gestaffelter Elternbeitrag eingehoben wird) Familienbeihilfe bezieht. Für jedes dieser Kinder erfolgt eine Rückstufung um eine Stufe in der Einkommensstaffel. 
Anzahl der Elternbeiträge: In Jahresbetrieben (gleichlaufend mit dem Schuljahr) dürfen die Elternbeiträge, sofern sie unter Anwendung der Sozialstaffel ermittelt werden, in Zukunft nur mehr in 10 Teilbeträgen eingehoben werden. Da die Elternbeiträge ohnehin schon sozial gestaffelt sind, wird keine Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe gewährt. 

1. Wessen Einkommen wird herangezogen? 

Das Nettoeinkommen aller im gemeinsamen Haushalt lebenden, gegenüber dem Kind, für das der sozial gestaffelte Elternbeitrag in Anspruch genommen wird, unterhaltspflichtigen Familienangehörigen. Dazu zählen primär die Eltern des betreffenden Kindes, sofern sie mit dem Kind im gemeinsamen Haushalt leben. 

Folgende Unterlagen sind vorzulegen: 

· Kopien der Meldezettel des Kindes und aller unterhaltspflichtigen Personen (auch jener, die mit dem Kind nicht im gemeinsamen Haushalt leben),

· bei getrennt lebenden Eltern: Nachweise betreffend Unterhaltszahlungen, die der Elternteil, bei dem das Kind (die Kinder) lebt (leben), für diese(s) erhält (siehe Punkt 3). Diese sind dem Familiennettoeinkommen hinzuzurechnen (die Beträge für das dem Betreuungsbeginn vorangegangene Kalenderjahr sind in den Rechner einzugeben).

· Bestätigungen über den Bezug der Familienbeihilfe für alle weiteren Kinder, für die ein haushaltszugehöriger Elternteil aktuell Familienbeihilfe bezieht.

2. Welche Einkünfte sind zu berücksichtigen, welche Unterlagen sind vorzulegen?

a) Einkünfte aus unselbständiger Arbeit (auch Pensionen): 

· Jahreslohnzettel des dem Betreuungsbeginn vorangegangenen Kalenderjahres oder, falls vorhanden, Einkommensteuerbescheid (Arbeitnehmerveranlagung vom Finanzamt) für das dem Betreuungsbeginn vorangegangene Kalenderjahr;

· Bei Pensionen: Pensionsnachweis des dem Betreuungsbeginn vorangegangenen Kalenderjahres;

· bei Betreuungsbeginn im neuen Kalenderjahr des laufenden Kinderbetreuungsjahres: auch Vorlage der Nachweise des dem Beginn des laufenden Kinderbetreuungsjahres vorangegangenen Kalenderjahres möglich (z.B. Betreuungsbeginn Jänner 2012: Vorlage der Einkommensnachweise für 2010 oder 2011; aber: Betreuungsbeginn mit September 2011 bzw. noch im Jahr 2011: nur Einkommensnachweise für 2010 können vorgelegt werden.) 

b) Einkünfte aus selbständiger Arbeit, 
Einkünfte aus Gewerbebetrieb, 

Einkünfte aus Kapitalvermögen, soweit nicht endbesteuert (das sind insbesondere Erträge aus stillen Beteiligungen und Zinserträge aus privaten Darlehen), 

Einkünfte aus Vermietung und Verpachtung, 

sonstige Einkünfte gemäß § 29 Einkommensteuergesetz (das sind insbesondere Einkünfte aus wiederkehrenden Bezügen, Einkünfte aus Veräußerungsgeschäften – Spekulationsgeschäfte – Einkünfte aus gelegentlichen Vermittlungen und Funktionsgebühren der Funktionäre von öffentlich-rechtlichen Körperschaften):  

· Einkommensteuerbescheid des dem Betreuungsbeginn vorangegangenen Kalenderjahres, bei Betreuungsbeginn im neuen Kalenderjahr des laufenden Kinderbetreuungsjahres: auch Vorlage des Bescheides des dem Beginn des laufenden Kinderbetreuungsjahres vorangegangenen Kalenderjahres möglich.
· Kann dieser Einkommensteuerbescheid unverschuldet nicht vorgelegt werden -  (insbesondere wenn der Steuerberater die Steuererklärung noch nicht beim Finanzamt eingereicht hat oder das Finanzamt den Bescheid trotz rechtzeitiger Abgabe der Steuererklärung noch nicht zugestellt hat): geeignete Nachweise des betreffenden Kalenderjahres (vor allem -steuerberaterlich - erstellte Gewinn- und Verlustrechnung, Einnahmen- und Ausgabenrechnung oder Steuererklärung). 

c) Einkünfte aus Land- und Forstwirtschaft:

· Einkommensteuerbescheid des dem Betreuungsbeginn vorangegangenen Kalenderjahres, bei Betreuungsbeginn im neuen Kalenderjahr des laufenden Kinderbetreuungsjahres: auch Vorlage des Bescheides des dem Beginn des laufenden Kinderbetreuungsjahres vorangegangenen Kalenderjahres möglich.
· Einkünfte aus einer Land- und Forstwirtschaft bis zu einem Einheitswert von                    € 100.000, für die kein Einkommensteuerbescheid vorliegt: Heranziehung des letztgültigen Einheitswertbescheides. Als Einkünfte sind 45% des Einheitswertes anzusetzen. Ist ein Teil oder die ganze Land- und Forstwirtschaft verpachtet, so sind die erhaltenen Pachtzinse einkommenserhöhend zu berücksichtigen. Von dieser Summe werden allfällig geleistete Sozialversicherungsbeiträge und geleistete Pachtzinsen in Abzug gebracht. 
3. Welche weiteren Einkünfte sind zu berücksichtigen, welche Unterlagen sind vorzulegen?
Grundsätzlich sind die entsprechenden Nachweise bzw. Bestätigungen für das dem Betreuungsbeginn vorangegangene Kalenderjahr heranzuziehen. Aber bei z.B. Betreuungsbeginn Jänner 2012 und Vorlage der Einkommensnachweise für 2010 (siehe oben), sind auch die folgenden Nachweise für 2010 vorzulegen:
· Wochengeld und Kinderbetreuungsgeld: Bestätigungen sind vorzulegen; 

· Arbeitslosengeld: Bestätigung durch das Arbeitsmarktservice (AMS) ist vorzulegen (nur dann, wenn kein Einkommensteuerbescheid für diesen Zeitraum vorliegt); 

· Notstandshilfe: Bestätigung ist vorzulegen; 

· Einkünfte von Zeitsoldaten, jedoch ohne Taggeld und gesetzliche Abzüge: Bestätigung durch den Truppenkörper ist vorzulegen; 

· Sozialhilfe und Mindestsicherung, wenn die Leistung der Deckung des Lebensunterhaltes dient: Bestätigung ist vorzulegen; 

· Erhaltene Unterhaltszahlungen für geschiedene Ehegatten: Gerichtsurteil oder Vereinbarung ist vorzulegen; Nachweis über die Höhe der erhaltenen Unterhaltszahlungen anhand von Bankkontoauszügen oder schriftlicher Erklärung des Unterhaltsleistenden; 

· Erhaltene Unterhaltszahlungen für Kinder: Gerichtsurteil oder Vereinbarung ist vorzulegen; Nachweis über die Höhe der erhaltenen Unterhaltszahlungen anhand von Bankkontoauszügen oder schriftlicher Erklärung der/des Unterhaltsleistenden. 

4. Wie wird auf Grund der obigen Eingaben das monatliche Familiennettoeinkommen ermittelt?

Nach Eingabe aller abgefragten Einkünfte sind vom ermittelten Einkommen abzuziehen:

· Unterhaltszahlungen, die verpflichtend an geschiedene Ehegatten, Kinder oder Eltern geleistet wurden (hier ist der Nachweis über die geleisteten Zahlungen vorzulegen): die entsprechenden Beträge sind in den Rechner einzugeben;

· Einkommensteuer, die auf die zu berücksichtigenden Einkünfte entfällt: diese wird vom Rechner automatisch errechnet und abgezogen.

Das ermittelte Jahresnettoeinkommen wird durch 12 dividiert, um das monatliche Familiennettoeinkommen zu ermitteln. Sofern alle Eingaben der für das Kind unterhaltspflichtigen Personen korrekt erfolgt sind, errechnet der Rechner automatisch das monatliche Familiennettoeinkommen.

5. Welche Einkünfte zählen nicht zum Familiennettoeinkommen?
· Familienbeihilfe des Bundes und des Landes, Familienzuschlag des Bundes, Kinderabsetzbetrag;

· Sonstige Beihilfe (wie z.B. Wohnbeihilfe, Heizkostenzuschuss, Bundes- und Landesstipendien, Studien-, Schul- und Heimbeihilfe, Kleinkindbeihilfe, Landes-Kinderbetreuungsbeihilfe); 

· Aufwandsentschädigungen, soweit einkommensteuerfrei (z.B. Diäten, Kilometergeld, Fahrtkostenzuschuss, Reisekostenpauschalen);

· Pflegegeld nach den Bundes- und Landesvorschriften;

· 13. und 14. Monatsbezug sowie gesetzliche Abfertigungen (wird vom Rechner automatisch berücksichtigt);

· Taggeld von Präsenz- und Zivildienern;

· Mutterschaftsbetriebshilfe für Bäuerinnen.

6. Was bedeutet die Härteklausel?

Voraussetzungen: 

· schwerwiegende und nachhaltige Einkommensänderungen im laufenden Kalenderjahr: sind erst dann zu berücksichtigen, wenn sich dadurch eine Verschlechterung des Familiennettoeinkommens um mindestens 25% ergibt. Achtung: Verbesserungen im laufenden Kalenderjahr gegenüber dem Vorjahr sind nicht zu berücksichtigen.

· Die Einkommensverschlechterung muss einen Zeitraum von mindestens 3 Monaten umfassen.

7. Frist für die Vorlage der Einkommensnachweise der Eltern bei der Erhalterin/beim Erhalter

· Für das Kinderbetreuungsjahr 2011/2012: 30. September 2011; 

· Ab dem Kinderbetreuungsjahr 2012/2013: jeweils 30. Juni vor Beginn des Kinderbetreuungsjahres; 

· Betreuungsbeginn eines Kindes während des laufenden Kinderbetreuungsjahres: Vorlage der Einkommensnachweise binnen 4 Wochen ab Betreuungsbeginn. 

Mit freundlichen Grüßen

Die Leiterin der Fachabteilung:
i.V.
Mag. Schober eh.
F.d.R.d.A.: Heinrer
Fachabteilung 6E – Elementare und musikalische Bildung, A-8020 Graz ( Entenplatz 1b

Kinderbildungs- und –betreuungsreferat, A-8010 Graz ( Stempfergasse 4

Parteienverkehr: von 8:00 bis 12:30 Uhr und nach telefonischer Vereinbarung

Amtsstunden (für die Einbringung von Anträgen): Montag bis Donnerstag 8 bis 15 Uhr, Freitag 8 bis 12:30 Uhr
 DVR 0087122 ( UID ATU37001007 ( Landes-Hypothekenbank Steiermark: BLZ: 56000, Kto.Nr.: 20141005201

IBAN AT375600020141005201 ( BIC HYSTAT2G


